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Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden über die  

Gewährung von Zuwendungen für stadtteilbezogene Vorhaben 
 

Fachförderrichtlinie der Ortsämter 
 

Vom 19.11.2015 
 

Veröffentlicht im Dresdner Amtsblatt Nr. 49/15 vom 02.12.15 
 
Inhaltsverzeichnis 
 
1.  Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage und Zuwendungsbegriff 
2.  Gegenstand der Förderung  
3.  Zuwendungsempfängerin/Zuwendungsempfänger 
4.  Zuwendungsvoraussetzungen 
5.  Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
6.  Verfahren 
7.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
8.  Schlussbestimmungen 
 
Anlagen 
 
Anlage 1: Antrag auf Gewährung einer Zuwendung 
Anlage 2: Erteilung eines förderunschädlichen vorzeitigen Maßnahmebeginns 
Anlage 3: Musterzuwendungsbescheid 
Anlage 4: Eingangsbestätigung/Rechtsbehelfsverzicht  
Anlage 5: Auszahlungsantrag 
Anlage 6: Verwendungsnachweis 
Anlage 7: Prüfvermerk zur Verwendungsnachweisprüfung 
Anlage 8: Zuwendungsüberwachung im laufenden Haushaltsvollzug 
Anlage 9: Bestätigung der zweckentsprechenden Mittelverwendung 
 
 
Einleitung 
 
Die Rahmenrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Haushalt der Landes-
hauptstadt Dresden (Richtlinie städtische Zuschüsse) ermöglicht den Fachbereichen der 
Landeshauptstadt Dresden, die allgemeinen Regelungen zur Beantragung, Bewilligung, 
Auszahlung und zum Nachweis der Verwendung von Zuwendungen durch eine Fachför-
derrichtlinie zu spezifizieren. Auf dieser Grundlage wurde die vorliegende Fachförder-
richtlinie erarbeitet. 
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Diese Fachförderrichtlinie gilt für die Gewährung von Zuwendungen für stadtteilbezoge-
ne Vorhaben im Verantwortungsbereich der Ortsämter der Landeshauptstadt Dresden, 
regelt das Verwaltungsverfahren und trifft Aussagen zur Förderfähigkeit von Projekten 
und Maßnahmen. 
 
1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage und Zuwendungsbegriff 
 
(1) Die Fachförderrichtlinie gilt für die Projektförderung von stadtteilbezogenen Arbeiten 
und Vorhaben. Der Bezug zum Stadtteil ist gegeben, wenn durch die Umsetzung der 
Arbeiten und Vorhaben eine regionale Wirkung erzielt wird und diese dem Zusammen-
leben oder der lokalen Gebietsentwicklung zuträglich ist. 
 
(2) Grundlage dieser Fachförderrichtlinie bilden die Rahmenrichtlinie zur Gewährung von 
Zuwendungen aus dem Haushalt der Landeshauptstadt Dresden (Richtlinie städtische 
Zuschüsse) sowie die darin aufgeführten gesetzlichen Regelungen oder deren Nachfolge-
vorschriften und die Allgemeinen Bewilligungsvoraussetzungen (Nebenbestimmungen) 
für Zuwendungen der Landeshauptstadt Dresden in der jeweils gültigen Fassung. 

 
(3) Zuwendungen im Sinne dieser Fachförderrichtlinie sind freiwillige, zweckgebundene 
Leistungen, die die Landeshauptstadt Dresden zur Erfüllung bestimmter Aufgaben an 
Zuwendungsempfängerinnen und Zuwendungsempfänger außerhalb der Stadtverwal-
tung erbringt. Keine Zuwendungen im Sinne dieser Fachförderrichtlinie sind insbesonde-
re Leistungen auf die die Empfängerin/der Empfänger einen unmittelbar durch 
Rechtsvorschriften begründeten Anspruch hat, der Ersatz von Aufwendungen oder Ent-
gelte aufgrund von Verträgen. 

 
2. Gegenstand der Förderung 
 
(1) Auf Grundlage dieser Fachförderrichtlinie können Zuwendungen insbesondere ge-
währt werden für die: 
 

a. Durchführung von stadtteilbezogenen Veranstaltungen, wie Bürgerforen und Ge-
sprächsrunden zur Förderung der Bürgerbeteiligung; 

b. Durchführung von Stadtteil-, Sport- und Straßenfesten; 
c. Maßnahmen zur Aufarbeitung, Sicherung und Fortschreibung der Stadtteilge-

schichte und Ortschronik; 
d. Maßnahmen der stadtteilbezogenen Öffentlichkeitsarbeit, wie Flyer und Bro-

schüren; 
e. Maßnahmen zur Ortsbildverschönerung; 
f. Entwicklung des stadtteilbezogenen Bürgerengagements;  
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g. Mitwirkung an der Verbesserung des kulturellen, sportlichen und sozialen Lebens 
im Stadtteil; 

h. Beteiligung und Mitarbeit an Projekten der Stadtverwaltung im Stadtteil sowie 
deren Begleitung, wie Mitarbeit bei der Stadtteilgestaltung und der Entwicklung 
von Stadtteilkonzepten, sowie die Erarbeitung von Stellungnahmen und Vor-
schlägen; 

i. aktive Mitarbeit bei der Vernetzung der stadtteilorientierten Arbeit zwischen 
Vereinen, Ortsbeiräten, Kirchgemeinden und Glaubensgemeinschaften, Schulen 
und sonstigen Akteurinnen und Akteuren im Stadtteil. 

 
(2) Die geförderten stadtteilbezogenen Projekte müssen erforderlich und geeignet sein, 
den Zuwendungszweck zu befördern. 

 
(3) Unabhängig von den in der Fachförderrichtlinie getroffenen Festlegungen kann eine 
Förderung auch über die zuständigen Fachämter der Landeshauptstadt Dresden oder 
sonstige Fördermittelgeberinnen und Fördermittelgeber erfolgen. Eine gleichzeitige Zu-
wendung für das gleiche Projekt ist zulässig. Drittfinanzierungen jeglicher Art sind im 
Kosten- und Finanzierungsplan gemäß Anlage 1 auszuweisen. 
 
3. Zuwendungsempfängerin/Zuwendungsempfänger 
 
Zuwendungsempfängerin und Zuwendungsempfänger im Sinne dieser Fachförderricht-
linie sind grundsätzlich freie Träger, Vereine, Verbände, Gruppen, Initiativen, Privat-
personen und Körperschaften des öffentlichen Rechts, die Aufgaben, die im Interesse 
der Landeshauptstadt Dresden liegen, erfüllen und/oder gemeinnützig arbeiten. 

 
4. Zuwendungsvoraussetzungen 
 
(1) Zuwendungen können grundsätzlich nur gewährt werden, wenn 
 

a. am Zuwendungszweck ein erhebliches städtisches Interesse des zuständigen 
Ortsamtes besteht und das Vorhaben ohne die Zuwendung nicht oder nicht im 
notwendigen Umfang durchgeführt werden kann, 

b. die Kosten des Vorhabens den Grundsätzen der sparsamen und wirtschaftlichen 
Haushaltsführung entsprechen, 

c. die Gesamtfinanzierung gesichert und nachgewiesen ist, 
d. die ordnungsgemäße Geschäftsführung der Zuwendungsempfängerin/des Zu-

wendungsempfängers außer Zweifel steht und der Nachweis über die Mittelver-
wendung gesichert erscheint, 
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e. Sach- bzw. Eigenleistungen als Eigenmittel der Höhe nach dem Gesetz zur Rege-
lung des allgemeinen Mindestlohns (i. d. F. d. B. vom 11.08.2014, BGBl. I S. 1348) 
in der jeweils gültigen Fassung entsprechen und 

f. mit dem Zuwendungszweck verbundene eigene Mittel, wie Eintrittsgelder, im 
Sinne des Zuwendungszwecks eingesetzt werden. 

 
(2) Politische Parteien und Wählervereinigungen sind von der Förderung ausgeschlossen. 
Gleiches gilt für natürliche oder juristische Personen, deren Agieren im Widerspruch zur 
freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland steht. 
 
5. Art, Umfang und Höhe der Zuwendung 
 
(1) Zuwendungen werden nur im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel 
gewährt. Ein Rechtsanspruch auf Gewährung einer Zuwendung nach dieser Fachförder-
richtlinie besteht nicht. Ein Anspruch entsteht auch dann nicht, wenn in zurückliegender 
Zeit bereits Zuwendungen gewährt wurden. 

 
(2) Die Zuwendung wird grundsätzlich als Teilfinanzierung bewilligt. Die Zuwendung er-
folgt als nicht rückzahlbarer Zuschuss im Rahmen einer Projektförderung für zeitlich be-
grenzte oder einmalige Vorhaben in Form der Festbetrags- bzw. Fehlbedarfsfinanzierung 
oder Anteilsfinanzierung mit Begrenzung auf einen Höchstbetrag. 

 
(3) Die Verantwortung für die ausreichende und vollständige Finanzierung eines Projek-
tes liegt bei der Zuwendungsempfängerin/dem Zuwendungsempfänger. Eine Voll-
finanzierung ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich. 

 
(4) Bei der Projektförderung kann aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung eine Ver-
waltungskostenpauschale bis zu 12 Prozent festgelegt werden. Als Bemessungsgrundla-
ge für die Verwaltungskostenpauschale sind die sonstigen auf das Projekt zuwendungs-
fähigen Ausgaben mit Ausnahme investiver Maßnahmen anzusetzen, die noch nicht über 
andere zuwendungsfähige Sachkosten abgedeckt sind. 

 
(5) Unabhängig vom Zuwendungsumfang und ergänzend zu den Regelungen der Richtli-
nie städtische Zuschüsse sind insbesondere nicht förderfähig: 
 

a. Freiwillige Versicherungen; 
b. Ausgaben für die Herstellung und Vervielfältigung für kommerziell zu vertreiben-

de Produkte; 
c. Ausgaben im Zusammenhang mit einer Kreditbeschaffung; 
d. Kontoführungsgebühren sowie Zinsen und Mahngebühren; 
e. Mitgliedsbeiträge und Pflichtumlagen; 
f. kalkulatorische Kosten. 
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(6) Die Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtsleiter können eine Zuwendung auf Grundlage 
dieser Fachförderrichtlinie und im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einer 
Höhe von 5.000,00 Euro im Einzelfall gewähren. Darüberliegende Zuwendungen können 
von der/dem zuständigen Beigeordneten auf Vorschlag der Ortsamtsleiterinnen und 
Ortsamtsleiter gewährt werden. Vor der Entscheidung ist der Ortsbeirat über Adressa-
ten, Gegenstand und Höhe der beabsichtigten Förderung so rechtzeitig zu informieren, 
dass eine Befassung in der Ortsbeiratssitzung und eine empfehlende Stellungnahme an 
die Ortsamtsleitung möglich ist. Weicht die Ortsamtsleitung von der Empfehlung ab, ist 
dies schriftlich oder in einer Ortsbeiratssitzung zu begründen. Bei Zuwendungen, die im 
Einzelfall 1.000,00 Euro nicht überschreiten, ist eine nachträgliche Information ausrei-
chend. 
 
6. Verfahren 
 
(1) Eine Zuwendung nach dieser Fachförderrichtlinie wird nur auf Grundlage eines voll-
ständigen Antrags im Sinne der Anlage 1 gewährt. 

 
(2) Die Bewilligung der Zuwendung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
per Zuwendungsbescheid. Kann dem Förderantrag nicht entsprochen werden, ergeht ein 
begründeter Ablehnungsbescheid. 

 
(3) Die Auszahlung der Zuwendung erfolgt grundsätzlich erst nach Bestandskraft des Zu-
wendungsbescheides. Diese kann mittels Rechtsbehelfsverzicht nach Anlage 4 sofort 
herbeigeführt werden. Die Zuwendungsempfängerin/der Zuwendungsempfänger hat die 
Auszahlung der Mittel unter Verwendung von Anlage 5 zu beantragen. 

 
(4) Die Verwendung der Zuwendung ist unter Nutzung von Anlage 6 zahlenmäßig und 
durch einen Sachbericht nachzuweisen. Andernfalls erfolgt eine Rückforderung der ge-
währten Zuwendung. Im Einzelfall können von den Ortsamtsleiterinnen und Ortsamtslei-
tern bzw. der/dem zuständigen Beigeordneten höhere Anforderungen an den Ver-
wendungsnachweis festgelegt und im Zuwendungsbescheid nach Anlage 3 geregelt 
werden. 
 
7. Sonstige Zuwendungsbestimmungen 
 
(1) Die Gewährung von Zuwendungen nach dieser Fachförderrichtlinie sowie das damit 
im Zusammenhang stehende Antrags- und Nachweisverfahren richten sich nach der 
Rahmenrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen aus dem Haushalt der Landeshaupt-
stadt Dresden (Richtlinie städtische Zuschüsse) und den gesetzlichen und unterge-
setzlichen Vorschriften in der jeweils geltenden Fassung. 
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(2) Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den 
Nachweis und die Prüfung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhe-
bung des Zuwendungsbescheides und die Rückförderung der gewährten Zuwendung 
gelten die Allgemeinen Bewilligungsbedingungen, soweit nicht innerhalb dieser Fachför-
derrichtlinie oder im Zuwendungsbescheid im Sinne von Anlage 3 abweichende Regelun-
gen getroffen werden. 

 
(3) Innerhalb des Zuwendungsbescheides soll die zuständige Ortsamtsleiterin/der zu-
ständige Ortsamtsleiter festlegen, dass in allen Veröffentlichungen und Werbemaßnah-
men, die im Zusammenhang mit dem geförderten Projekt stehen, in geeigneter Weise 
auf die Zuwendung durch das Ortsamt hinzuweisen ist. 
 
(4) Für die Antragsbearbeitung und das Verwaltungsverfahren nach dieser Fachförder-
richtlinie werden keine Kosten erhoben. Die Kostenfreiheit beruht auf § 3 Abs. 1 Nr. 7 
des Sächsischen Verwaltungskostengesetzes (SächsVwKG). 
 
8. Schlussbestimmungen 
 
Die Richtlinie der Landeshauptstadt Dresden über die Gewährung von Zuwendungen für 
stadtteilbezogene Vorhaben (Fachförderrichtlinie der Ortsämter) tritt am Tag nach ihrer 
Bekanntmachung in Kraft. 
 
Dresden, 27. November 2015 
 
gez. Dirk Hilbert 
Oberbürgermeister 
 
Anlagen 
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